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SCHREIBEN [VON HANS MELCHIOR TRITT ] AN DEN PAEPSTLICHEN LEGATEN

[GIROLAMO FARNESE]

Er , Tritt , sei ermahnt worden , vor dem 4 . Januar beim Legaten



zu erscheinen , da man ihm den gleichzeitigen Besitz zweier
Kanonikate , eines zu Konstanz und eines zu Bischofszell , zum

Vorwurf mache . Bei dieser Gelegenheit wolle er nun beweisen,

dass die Behauptung , durch die Annahme des Kanonikates zu Kon

stanz sei jenes von Bischofszell vakant geworden , irrig sei,

besitze er hiefür doch eine päpstliche Dispens.

Anschliessend legt Tritt anhand von Klassikern des Benefizial
rechts , u . a . durch Niklaus Garzias , Peter Rebuffi und Alfons

Hojeda , dar , dass er zu Recht beide Kanonikate besitze und

[Franz ] Brandenberg folglich keinen Anspruch auf das Kanoni-
kat in Bischofszell habe.

Kopie in lateinischer Sprache
AH 15 , 272 - 275
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